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Wir sind, für Sie da. 

Landratsamt Main-Tauber-Kreis 

Wachbacher Straße 52 

97980 Bad Mergentheim 

Postanschrift: Gartenstraße 1 

97941 Tauberbischofsheim 

  

Sac 

   
   

Telefon 07931 / 

Telefax 07931 / 4827 

veterinaeramt 

@main-tauber-kreis.de 

www.main-tauber-kreis.de 

Bad Mergentheim, 28.07.2022 

Aktenzeichen: 23 - EB VIG 543/2022 St 
(Bei Antwort bitte angeben) 

Verbraucherinformationsgesetz (VIG) 

hier: Ihr Antrag vom 21.07.2022 bezüglich „Patila“, Bahnhofstr. 14, 97980 Bad Mergentheim 

hiermit bestätigen wir den Eingang Ihres o.g. Antrags vom 21.07.2022 beim Landratsamt Main-Tauber- 

Kreis. 

Eine Herausgabe von Kontrollberichten sieht das Verbraucherinformationsgesetz (VIG) nicht vor. Wir 

legen daher Ihren Antrag dahingehend aus, dass Sie Informationen nach $ 2 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 VIG 

zu allen Daten über festgestellte nicht zulässige Abweichungen von Anforderungen nach dem 

Lebensmittelrecht sowie Maßnahmen und Entscheidungen, die im Zusammenhang mit den genannten 

Abweichungen getroffen wurden, in dem genannten Betrieb für die beiden letzten 

Betriebsüberprüfungen wünschen. 

Wir werden den von Ihnen benannten Betrieb zu Ihrem Antrag und unserer Antwort insbesondere zur 

Frage in Ziffer 2 Ihres Antrages gemäß 8 5 VIG anhören, wodurch sich die Entscheidungsfrist um einen 

weiteren Monat verlängert. 

Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8:00 bis 12:30 Uhr, Donnerstag 8:00 bis 18:00 Uhr 
Weitere Termine nach Vereinbarung 
Bankverbindung: Sparkasse Tauberfranken, Konto 200 23 35, BLZ 673 525 65 
IBA Nummer: DE29 6735 2565 0002 0023 35 SWIFT-BIC: SOLADES1TBB 

Internet: www.main-tauber-kreis.de E-Mail: infos@main-tauber-kreis.de 

Partnerschaft: 
Landkreis Bautzen, Sachsen 

Komitat Tolnau, Ungarn 
Landkreis Zabkowice, Polen



Die Auskunftserteilung ist grundsätzlich bis zu einem Verwaltungsaufwand von 1.000 € gemäß & 7 

Abs. 1 VIG gebühren- und auslagenfrei. Insofern der Verwaltungsaufwand von 1.000 € überschritten 

wird, können für den über den Freibetrag hinausgehenden Aufwand kostendeckende Gebühren und 

Auslagen erhoben werden. 

Die Beantwortung Ihrer Anfrage erfolgt aus Datenschutzgründen postalisch an die von Ihnen 

angegebene Adresse. 

Mit freundlichen Grüßen 
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